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Ehrenordnung

Präambel

Die Regelungen in dieser Vereinsordnung beziehen sich gleichermaßen auf Frauen und Männer. Soweit in dieser Vereinsordnung im Zusammenhang mit Ämtern und Funktionen nur die männliche Bezeichnung verwendet wird, dient dies ausschließlich der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit der jeweiligen Regelung. Durch die Verwendung ausschließlich männlicher Bezeichnungen soll nicht infrage gestellt werden, dass jedes Mitglied Anspruch auf eine Anrede hat, die seinem Geschlecht entspricht, und dass der Zugang zu allen Ämtern Frauen und Männern in gleicher Weise offensteht.

Für besondere, herausragende Verdienste für den Verein und die Verwirklichung der Vereinsziele gilt folgende Ehrenordnung:


§ 1 Ehrenauszeichnung für Vereinsmitglieder

Die Verleihung der „Ehrenauszeichnung“ erfolgt für besonderes Engagement im Verein durch Vereinsmitglieder. 

Die Arten, Formen, Voraussetzungen und zusätzlichen Rahmenbedingungen für die Verleihung einer „Ehrenauszeichnung“ werden im Folgenden beschrieben. 

Es bestehen zwei Arten der „Ehrenauszeichnung“: 
· Ehrenvorsitzender
Die Auszeichnung „Ehrenvorsitzender“ wird verliehen, wenn das zu ehrende Mitglied über einen langen Zeitraum maßgeblich bei der Arbeit des Vorstandes mitgewirkt oder als Mitglied des Vorstandes entscheidend auf das Wirken des Vereins Einfluss genommen hat.

„Ehrenvorsitzende“ können demnach nur (ehemalige) Mitglieder des Vorstandes sein. Diese sind: 1. Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender, Schatzmeister, Schriftführer und Jugendleiter. 

· Ehrenmitglied 
Die Auszeichnung „Ehrenmitglied“ wird verliehen, wenn das zu ehrende Mitglied über einen langen Zeitraum als aktiver Sportler oder als Mitglied der Abteilungsleitung (Abteilungsleiter und stellvertretender Abteilungsleiter) wesentlich den Sport in der Abteilung mitgeprägt hat.

Die Verleihung der „Ehrenauszeichnung“ kann in drei Formen erfolgen: 
· Überreichung einer Ehrennadel:
· Ehrennadel „Bronze“:
Der Verein ehrt mit der bronzenen Ehrennadel Mitglieder und Mannschaften für Ihre besonderen (z.B. sportlichen, Förderung von Jugendarbeit) Erfolge.
· Ehrennadel „Silber“:
Der Verein ehrt im Weiteren Mitglieder mit der silbernen Ehrennadel, die sich durch ihre nachgewiesene Vereinszugehörigkeit in besonderer Weise für den Verein verdient gemacht haben.
· Ehrennadel „Gold“:
Die goldene Ehrennadel wird an Mitglieder verliehen, die sich als ehrenamtliche Träger und durch die Übernahme von Vereinsämtern und Aufgaben in besonderer Weise und selbstlos für den Verein verdient gemacht und durch Ihr Wirken das Ansehen des Vereins in der Öffentlichkeit gefördert haben.
· Überreichung eines Ehrengeschenkes.
· Benennung einer Sportveranstaltung (Turnier) nach dem Namen des zu Ehrenden.

In allen Fällen erfolgt zudem die Übergabe einer Urkunde.

Die Verleihung der „Ehrenauszeichnung“ kann unter folgenden Voraussetzungen erfolgen:
· Die Vereinszugehörigkeit des zu Ehrenden muss mindestens 10 Jahre betragen.
· Das Wirken, die Einflussnahme bzw. die Prägung des Vereins geht über das normale Maß hinaus. 

Es gelten zudem die folgenden Rahmenbedingungen bei der Verleihung einer Ehrenauszeichnung: 
· Ein Antrag zur Verleihung einer Ehrenauszeichnung sowie der Wunsch über die Durchführung der Ehrung kann durch die Mitglieder des Vereins, die Abteilungsleiter und den Vorstand gestellt werden. 
· Der Antrag ist beim Vereinsvorstand einzureichen und wird durch diesen geprüft. 
· Die Vorschläge müssen dem Vorstand mindestens 8 Wochen vor der beabsichtigten Ehrung vorliegen. 
· Die Entscheidung über die Annahme eines Antrages erfolgt innerhalb des Vorsandes via einfachen Mehrheitsbeschluss (einfache Mehrheit der Stimmen). 
· Die Ehrung kann zu Lebzeiten und postum erfolgen.
· Das Ehrenmitglied ist von allen Beitragszahlungen an den Verein freigestellt, bleibt aber Mitglied des Sportclub.
· Die Ehrung erfolgt in der Regel im Rahmen der Mitgliederversammlung. 


§ 2 Ehrung vereinsexterner Personen

Es besteht zudem die Möglichkeit, auch Nicht-Mitglieder Im Falle besonderer Verdienste zu ehren. 

Die Art, Form, Voraussetzungen und zusätzlichen Rahmenbedingungen für die Verleihung einer „Ehrung vereinsexterner Personen“ werden im Folgenden beschrieben. 

Es besteht folgende Art der „Ehrung vereinsexterner Personen“:
·  Externes Ehrenmitglied
Der Verein ehrt vereinsexterne Personen (natürliche oder juristische), die sich in besonderem Maße um den Verein verdient gemacht haben (z. B. hohe Spenden), mit dem Titel „Externes Ehrenmitglied des Sportclub Freising 1919 e.V.“. 

Die Verleihung der „Ehrung vereinsexterner Personen“ kann in drei Formen erfolgen: 
· Überreichung einer Ehrennadel: 
Die Farbe der Ehrennadel („Bronze“, „Silber“, „Gold“) wird je nach Grad des Engagements durch den Vorstand entschieden.
· Überreichung eines Ehrengeschenkes.
· Benennung einer Sportveranstaltung (Turnier) nach dem Namen des zu Ehrenden.

Die Verleihung der „Ehrung vereinsexterner Personen“ kann unter folgenden Voraussetzungen erfolgen:
· Das Wirken, die Einflussnahme bzw. die Prägung des Vereins geht über das normale Maß hinaus. 

Es gelten zudem die folgenden Rahmenbedingungen bei der Verleihung einer Ehrenauszeichnung: 
· Ein Antrag zur Verleihung einer Ehrenauszeichnung sowie der Wunsch über die Durchführung der Ehrung kann durch die Mitglieder des Vereins, die Abteilungsleiter und den Vorstand gestellt werden. 
· Der Antrag ist beim Vereinsvorstand einzureichen und wird durch diesen geprüft. 
· Die Vorschläge müssen dem Vorstand mindestens 8 Wochen vor der beabsichtigten Ehrung vorliegen. 
· Die Entscheidung über die Annahme eines Antrages erfolgt innerhalb des Vorsandes via einfachen Mehrheitsbeschluss (einfache Mehrheit der Stimmen). 
· Diese Ehrenmitglieder haben keinen Mitgliedsbeitrag zu leisten.
· Die Ehrung kann zu Lebzeiten und postum erfolgen. Die Ehrung erfolgt in der Regel im Rahmen der Mitgliederversammlung.
· Sie besitzen keinerlei Stimmrechte bei Abstimmungen im Verein und dürfen nicht an Zusammenkünften des Vorstandes bzw. der Abteilungsleitungen teilnehmen. Sie sind berechtigt, an allen sonstigen Vereinsveranstaltungen (z. B. Mitgliederversammlung) teilzunehmen, haben jedoch über die dort diskutieren Vereinsangelegenheiten Stillschweigen zu waren.


§ 3 Ehrung langjähriger Vereinszugehörigkeit

Im Weiteren ehrt der Verein seine Mitglieder bei 20-jähriger Vereinszugehörigkeit mit der silbernen Ehrennadel und bei 30-jähriger Vereinszugehörigkeit mit der goldenen Ehrennadel. Zusätzlich erfolgt die Aushändigung einer Urkunde. 

Die Ehrung einer 40-, 50-. 55-, 60-, 65-, 70- und 75-jährigen Vereinszugehörigkeit erfolgt durch Übergabe einer Ehrennadel und Urkunde des BLSV. 





§ 4 Geburtstage von Mitgliedern

Mitgliedern wird schriftlich ab dem 50. Geburtstag (x) fortlaufend alle x+5 und x +10 Jahre zu „runden Geburtstagen“ gratuliert. 


§ 5 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung zum 01.08.2022 in Kraft. 
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Dieter Hillenbrand
1. Vorstand
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